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 Sitzungsvorlage 
  

 
 Stadt Meersburg 
Abteilung "Bauen und Gebäudemanagement"  Nummer: 21/1882 
 Datum: 02.07.2021 

 

Beratungsfolge Termin Status 
Ausschuss für Umwelt und Technik 20.07.2021 öffentlich 
 Anlagen:  

  

 
 
13. Bauantrag: Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Carport, 

Alter Ortsweg 8, Flst. Nr. 1536/3 und 1536/14, 88709 Meersburg, Gem. Meersburg 

 
 
 
Sachvortrag: 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Carport, Alter Ortsweg 8, Flst. 
Nr. 1536/3, 1536/14, 88709 Meersburg, Gem. Meersburg 
 

 

Orthofoto 
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B-Plan Riedetsweiler Süd 

 

 

Lageplan 
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Grundriss EG  
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Grundriss UG 
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Grundriss DG 
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Ansicht Süd-West 

 

Ansicht Süd-Ost 
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Ansicht Nord-West 

 

Ansicht Nord-Ost 
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Schnitt A-A 

Die Antragsteller planen ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf einem unbebauten 
Grundstück , Alter Ortsweg 8, OT Riedetsweiler. 
 
Dem Vorhaben wurde in der Sitzung vom 25.05.2021 (Vorlage: 21/1806) das Einvernehmen 
nicht erteilt. Daher wurde der Antrag von den Antragstellern zurückgezogen und umgeplant. 
 
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des B-Planes „Riedetsweiler-Süd“ und beurteilt sich 
somit nach § 30 BauGB.  
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen ergeben sich folgende Ausnahmen bzw. notwendige 
Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Riedetsweiler-Süd“: 
 
Bebauungsplanrechtliche Festsetzung 
 
Für die Genehmigung des Bauvorhabens bedarf es der Erteilung folgender 
Ausnahmen/Befreiungen von den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Riedetsweiler-Süd 
 

• Überschreitung der Baugrenze 

• Überschreitung der GRZ Wohngebäude (23%) 

• Überschreitung der GRZ Nebenflächen (43%) 

• Carport anstatt Garage 

• Carport außerhalb Garagenbaufeld 

Die geringfügige Überschreitung der Süd-östlichen Baugrenze ist städtebaulich begründbar 
 
Die Überschreitungen der GRZ1 und GRZ2 werden maßgeblich durch die 
Grundstücksteilung des Gesamtgrundstückes in der Vergangenheit begründet. 
Da das Süd-östlich angrenzende Grundstück 1536/14 durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Riedetsweiler-Süd“ nicht bebaubar ist, kann aus Sicht der Bauverwaltung 
eine Ausnahme von den Festsetzungen gem.§ 31 BauGB begründet werden da unter 
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Einbeziehung dieser Grundstücksfläche die GRZ1 und GRZ2 nicht überschritten werden. 
 
Unabhängig vom eingeschränkten Prüfumfang durch die Baurechtsbehörde wurde 
festgestellt, dass für das Bauvorhaben folgende, nicht einvernehmensrelevante   
Ausnahmen, bzw. Befreiungen von den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
„Riedetsweiler-Süd“ gemäß § 56 LBO benötigt werden: 
 

• Unterschreitung der traufseitige Dachvorsprünge 

• FD-Gaupen anstatt Schleppgaupen 

• Unzulässige Geländemodellierung 

 
Aus Sicht der örtlichen Bauverwaltung fügt sich das Vorhaben in das Landschaftsbild ein. 
Die Unterschreitung der traufseitigen Dachvorsprünge ist geringfügig. Für die Befreiung von 
Schleppgaupen empfiehlt die Bauverwaltung eine Auflage zur Begrünung der 
Flachdachgaupen zu fassen 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik der Stadt Meersburg erteilt dem Vorhaben, Neubau 
eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Carport, Alter Ortsweg 8, Flst. Nr. 
1536/3, 1536/14, 88709 Meersburg, unter Auflagen sein Einvernehmen. 
 
Auflage: 
 
Die Flachdachgauben sind mind. extensiv zu begrünen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bleicher 
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